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Vorwort

Hand aufs Herz: Denken Sie manchmal da-

ran, wem Sie all das, was Sie sich erarbeitet 

haben und was sonst noch dazugekommen 

ist, selbst einmal vererben wollen? Wer Kin-

der hat, dem wird die Antwort darauf sicher 

leichtfallen. Aber damit ist natürlich noch 

längst nicht alles erledigt. Denn man wird 

auch überlegen, wie Nachlass und Erbe ver-

teilt werden sollen. Unzählige Familien und 

Freundschaften sind schon im Streit um die 

Erbschaft zerbrochen.

Das heißt also: Der Erblasser hat es zu Leb-

zeiten in der Hand, durch klare Aussagen 

darüber, was mit seinem Vermögen nach 

seinem Tod geschehen soll, Streitigkeiten 

um die Erbmasse zu verhindern.

Aber was müssen Sie alles beachten, wenn 

Sie Vorsorge für den Erbfall treffen wollen? 

In der vorliegenden Broschüre finden Sie 

dazu umfassende Informationen.

Die Broschüre gibt sowohl praktische Rat-

schläge für den, der ein Testament errichten 

will, als auch für den, der ein Erbe antritt. 

Was bei der Erbschaft zu beachten ist und 

wie man Schwierigkeiten abwenden kann 

– auch darüber gibt dieser Ratgeber Aus-

kunft.

„Erbfall, Erbe, Testament“ stellt anhand vie-

ler Beispiele die wichtigsten Probleme des 

Erbrechts klar und verständlich dar. Doch 

kann die Publikation nicht alle Fragen er-

schöpfend behandeln und keineswegs 

den Rat eines Notars, Rechtsanwalts oder 

Steuerberaters ersetzen. Im Zweifelsfall ist 

es immer zu empfehlen, einen Experten zu 

konsultieren.

Ihre Volksbanken Raiffeisenbanken
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